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PRESSEMITTEILUNG / 5 FRAGEN AN … 
 

Arbeitsrecht 
 

Arbeitszeit richtig erfassen: Fragen 
und Antworten zum EuGH-Urteil 
 

Fünf Fragen an Michael Stausberg, Geschäftsführer der virtic 

GmbH, zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes / „Unter-

nehmen sollten ihre Methoden zur Arbeitszeiterfassung überprüfen“ 

 

Dortmund, 25.07.2019 – Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat entschieden: Bei der Arbeitszeiterfassung müssen sich 
Unternehmen in Zukunft neuen Anforderungen stellen. Mi-
chael Stausberg weiß, welche Fragen sich Entscheider in ei-
ner solchen Phase stellen. Der Geschäftsführer der virtic 
GmbH & Co. KG, einem der führenden Technologieanbieter 
im Bereich der digitalen Arbeitszeiterfassung, erklärt, worauf 
zu achten ist. 
 

Frage: Herr Stausberg, welche Unternehmen betrifft das Urteil und 

besteht bereits Handlungsbedarf? 

 

MS: Das Urteil betrifft grundsätzlich alle Unternehmen. Diese soll-

ten nun prüfen, ob sie die Anforderungen, die sich aus dem Urteil 

ergeben, bereits heute erfüllen oder Änderungen vornehmen müs-

sen. Die Gesetzgeber innerhalb der EU sind derzeit dazu aufge-

fordert, die nationale Rechtslage an das Urteil anzupassen. Unter-

nehmen könnten natürlich zunächst diese neue Rechtslage ab-
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warten. Einige Arbeitsrechtler erwarten aber, dass deutsche Ar-

beitsgerichte das Urteil des EuGH bei Rechtsstreitigkeiten über 

die Arbeitszeit schon jetzt berücksichtigen werden und im Streitfall 

die Arbeitszeit auf Basis einer Arbeitszeiterfassung belegt werden 

muss.  

 

Frage: Welchem Zweck dient die systematische Arbeitszeiterfas-

sung konkret?  

 

MS: Der EuGH möchte Arbeitnehmer mit diesem Urteil in die Lage 

versetzen, ihre Rechte durchzusetzen – vor allem mit Blick auf 

den Gesundheitsschutz. Die Erfassung von Arbeitszeiten dient ty-

pischerweise folgenden Zwecken: Die Ermittlung der Vergütung 

etwa betrifft jedes Unternehmen und jeden Arbeitnehmer, der 

nach Arbeitszeit vergütet wird. Gleiches gilt für die Ermittlung der 

Arbeitszeit und Ruhezeit gemäß dem Arbeitszeitgesetz. Auch die 

Bewertung von Auswärtstätigkeiten, wie die Berechnung der steu-

erfreien Pauschale für Verpflegungsmehraufwände, Übernach-

tungspauschalen oder Auslösung ist wichtig. Hinzu kommt die 

Kostenrechnung, also die Ermittlung der Personalkosten je Kos-

tenträger, Projekt oder Auftrag, was jedoch nicht in allen Unter-

nehmen relevant ist. Unternehmen sollten demnach ein System 

wählen, mit dem alle relevanten Zwecke bedient werden können.   

 

Frage: Was schreibt der EuGH für die Erfassung vor? 

 

MS: Es wird ein objektives, verlässliches, zugängliches und ver-

trauliches System gefordert, mit dem die täglich geleistete Arbeits-

zeit gemessen werden kann. Das bedeutet, dass die Arbeitszeit 

objektiv gemäß den betrieblichen Vereinbarungen erfasst werden 

muss, also unabhängig von der Person, die die Erfassung vor-
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nimmt. Zudem muss das System manipulationssicher sein, ver-

lässlich funktionieren und in der Lage sein, alle Arbeitszeiten un-

abhängig vom Arbeitsort zu erfassen. Um ein ausgeglichenes 

Kräfteverhältnis sicherzustellen, muss das System für Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer zugänglich sein. Die Daten müssen zudem ver-

traulich verarbeitet werden. Unternehmen sollten also unbedingt 

darauf achten, dass nur berechtigte Personen Zugang haben. 

 

Frage: Wie können Unternehmen entscheiden, welches Erfas-

sungssystem das richtige ist?  

 

MS: Die geeignete Erfassungstechnik hängt davon ab, in welcher 

Arbeitssituation die Zeiten erfasst werden müssen: An einem fes-

ten Arbeitsplatz können sich Arbeitnehmer beispielsweise an Ter-

minals im Eingangsbereich oder an ihrem Arbeitsplatz-PC an- und 

abmelden. Robuste Terminals können auch bei längerdauernden 

Außendiensteinsätzen, etwa auf Baustellen, installiert werden. Im 

Homeoffice können Arbeitnehmer hingegen das Smartphone oder 

den PC verwenden. Mobile Geräte sind zudem ideal geeignet, 

wenn auch unterwegs Arbeitszeiten erfasst werden müssen, etwa 

beim Kunden oder im Projekteinsatz außerhalb des Firmensitzes. 

Grundsätzlich entsteht ein klarer Vorteil bei der effizienten Weiter-

verarbeitung der Daten, wenn eine digitale Lösung zum Einsatz 

kommt. 

 

Frage: Worauf sollten Unternehmen bei der Umsetzung besonders 

achten? 

 

MS: Unternehmen müssen an dieser Stelle eine Reihe von Aspek-

ten im Blick haben: Werden die Anforderungen der DSGVO be-

rücksichtigt? Wo findet die Datenverarbeitung statt? Können Lese- 
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und Schreibrechte auf bestimmte Personen begrenzt werden? Wie 

bedienerfreundlich ist das System und wie ist die Akzeptanz in der 

Belegschaft? Hat der Arbeitnehmer Zugang zu seinen eigenen 

Daten? Zudem muss der Betriebsrat, sofern im Unternehmen ein-

gerichtet, eingebunden werden. Er hat ein Mitbestimmungsrecht 

bei der Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, mit 

denen das Verhalten sowie die Leistung der Arbeitnehmer über-

wacht werden sollen. 

 
Weitere Infos:  
https://www.virtic.com/umfassende-zeiterfassung 

https://www.virtic.com/download/Checkliste_fuer_Betriebsraete.pdf  
 
 
Über die virtic GmbH & Co. KG:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontakt für Journalisten & Redaktionen: 
 
Malte Limbrock 
Sputnik – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Marie-Curie-Straße 5 
53359 Rheinbach 
Tel.:  +49 228/ 304 12 - 630 
Fax:  +49 228/ 304 12 - 630 
limbrock@sputnik-agentur.de 
 

Die virtic GmbH & Co. KG ist Technologieführer für Dienstleistungen 

zur mobilen Datenerfassung zu Arbeitszeiten, Tätigkeiten und Einsatz-

orten sowie deren automatisierte Aufbereitung für die Lohnbuchhaltung, 

das Controlling und die Disposition. Außendienstmitarbeiter übermitteln 

sämtliche Daten über Smartphones oder Tablets an einen virtic-Server. 

Über das Internet sind alle Daten in Realtime einsehbar. Die Dienstleis-

tungen werden als Software as a Service (SaaS) erbracht. Das System 

kommt vor allem in Bauunternehmen, im Handwerk und in der Industrie 

zum Einsatz. Die virtic GmbH & Co. KG wurde 2004 gegründet. 

https://www.virtic.com/umfassende-zeiterfassung
https://www.virtic.com/download/Checkliste_fuer_Betriebsraete.pdf
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